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Hauswirtschaftliche Dienstleistungspools als Instrumente der Beschäftigungsförderung 
 
Immer wieder geraten seit einigen Jahren die privaten Haushalte ins Blickfeld, wenn es um die Erschlie-
ßung neuer und zusätzlicher regulärer Beschäftigungsmöglichkeiten geht. 
Allerdings haben die vielfältigen und kontroversen Diskussionen und Vorschläge1 bislang noch keine brei-
tenwirksame praktische Umsetzung erfahren. 
 
1. Bisherige Vorschläge und Modellprojekte 
 
So hat die Benchmarking-Gruppe des Bündnisses für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit be-
reits 1999 Vorschläge zur Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für gering Qualifizierte im 
Dienstleistungsbereich unterbreitet, die darauf abzielen, eine Beschäftigungsdynamik durch großflächi-
gen Einsatz von Fördermaßnahmen (Subventionierung der Arbeitskosten bzw. der Sozialversicherungs-
beiträge) in Gang zu setzen. Nach Ansicht der Gruppe würde sich die erwartete Dynamik nicht mit Mo-
dellprojekten in Gang setzen lassen, sondern bedürfe einer breit angelegten, eine kritische Masse auf 
Seiten von Angebot und Nachfrage erzeugenden Umsetzung. 
Die Vorschläge der Benchmarking-Gruppe blieben bislang praktisch folgenlos, ja sie wurden im Bündnis 
für Arbeit offiziell kaum beachtet. 
Auf der anderen Seite gibt es seit Mitte der 90er Jahre bundesweit etliche Modelle und Projekte, die in 
arbeitsmarkt- oder beschäftigungspolitischer Absicht erprobt haben, wie sich neue Beschäftigungsver-
hältnisse im Bereich haushaltsnaher Dienstleistungen realisieren lassen. 
Erfahrungen liegen bundesweit mit rund 130 Projekten vor2, die über Dienstleistungsagenturen und/oder 
–pools neue sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse im Bereich v. a. hauswirtschaftli-
cher Dienstleistungen geschaffen haben. Etliche dieser Projekte fanden dabei auch in NRW statt. 

                                           
1 Gibt es überhaupt eine Dienstleistungslücke in Deutschland, speziell auch im Bereich der Privathaushalte? Wenn ja, wie groß ist sie? Wie kann 
diese geschlossen werden? Welche Kosten fallen an, wenn die Dienstleistungslücke mit beschäftigungs- und arbeitsmarktpolitischen Instrumen-
ten geschlossen werden soll? Welche Instrumente können zum Einsatz kommen? Wo setzen sie an: an der Nachfrageseite nach (privaten) 
Dienstleistungen, z.B. durch steuerliche Begünstigungen oder Preisen knapp über dem Schwarzmarktpreis? Oder an der Angebotsseite bei den 
Unternehmen und den Beschäftigten durch Subventionierung der Arbeitskosten? Will man einen „echten“ Niedriglohnsektor, d.h. Löhne, die das 
Existenzminimum nicht sichern? Oder will man subventionierte Löhne, um den Leistungsanreiz zur Beschäftigungsaufnahme zu erhöhen? 
2 Vgl. Bittner/Strauf/Weinkopf (1999) Dienstleistungspools und Vermittlungsagenturen – Ergebnisse einer bundesweiten Befragung. Graue Reihe 
des Instituts Arbeit und Technik 1999-05. Gelsenkirchen; Bittner/Weinkopf (2001) Professionalisierung von haushaltsbezogenen Dienstleistun-
gen. Erfahrungen und Perspektiven. Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung zu den Modellprojekten „Dienstleistungspools NRW“. 
Gelsenkirchen; G.I.B. (1998) Dienstleistungsagenturen. Rahmenbedingungen und bisherige Erfahrungen. Bottroper Dokumente. 
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2. Wirtschaftliche Tragfähigkeit und Wirksamkeit der Modellprojekte 
 
Ein Ergebnis trifft für nahezu alle Modellvorhaben und Projekte zu: Selbst bei erfolgreicher Entwicklung 
tragen sich am Projektende die Dienstleistungseinrichtungen wirtschaftlich nicht vollständig selbst. So 
haben viele der Vorhaben auch das Ende der Förderung nicht überlebt. 
Dies ist aber u. E. kein Hinweis auf das Scheitern der Zielsetzung, sondern eher ein Hinweis darauf, dass 
(Modell)Projekte als Ansatz und Instrument nicht unbedingt geeignet sind, die Wirtschaftlichkeit unter 
Beweis zu stellen – einmal unabhängig von der Frage, ob eine Dauersubventionierung unter gesamtwirt-
schaftlichen, sozialen und gesamtgesellschaftlichen Gesichtspunkten nicht durchaus vertretbar sein 
könnte.  
Eine Beschäftigungsdynamik, wie sie die Benchmarking-Gruppe anspricht, kann wohl in der Tat nicht 
durch Projekte – auch nicht durch 130 Einzelvorhaben –initiiert werden. Hierzu braucht man „Fläche“ 
und einen etwas längeren Atem – und natürlich auch eine zumindest grobe Vorstellung davon, was an 
neuer Nachfrage und Beschäftigung potentiell mobilisierbar sind, und welche Kosten ggf. anfallen. 
 
3. IZA-Studie als Grundlage für weitergehende Ansätze 
 
Genau dies hat der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Harald Schartau angestoßen, indem er durch 
das Institut Zukunft der Arbeit (IZA) auch das potentiell mobilisierbare Arbeitskräfteangebot auf der ei-
nen und die potentiell mobilisierbare Nachfrage nach Arbeiten im haushaltsnahen Bereich hat berechnen 
lassen, und zwar in Abhängigkeit von unterschiedlichen Sätzen staatlicher Förderung der Dienstleis-
tungspreise3.  
Hiernach gibt es unter den Arbeitslosen und Leistungsbeziehern rund 100000 arbeitswillige Personen mit 
haushaltsnahen Berufsprofilen, aus der Stillen Reserve kommen – je nach Berechnung – noch einmal 2 
Millionen Personen hinzu. Wenn sich auch nicht letztlich vorausberechnen lässt, wie viele dieser Perso-
nen sich für den Bereich haushaltsnaher Dienstleistungen tatsächlich mobilisieren lassen werden, sind 
einige hunderttausend neue Beschäftigungsverhältnisse nicht ausgeschlossen – ein beachtliches Ange-
botspotenzial. 
Die IZA-Studie geht auf Basis des SOEP (Sozio-Oekonomisches Panel) davon aus, dass 1,3 Mio. Haushal-
te gelegentlich und 2,3 Mio. Haushalte regelmäßig Haushaltshilfen in Anspruch nehmen – also weit mehr 
als die Zahl der rund 40000 sozialversicherungspflichtig registrierten Beschäftigte in den Haushalten, die 
die offiziell Statistik der Bundesanstalt für Arbeit ausweist. 
Mittels eines ökonometrischen Modells schätzt die Studie weiter ab, in wie weit private Haushalte legale 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen, wenn diese staatlich – unterschiedlich hoch: zwischen 10% und 
50% - subventioniert werden, die Kundenpreise also sinken. 
Organisiert werden die Dienstleistungen durch sogenannte Dienstleistungsagenturen. 
Einige vereinfachende Annahmen der Modellrechnung sind: 
 
Ø Die Agenturen sind nicht mehrwertsteuerpflichtig 
Ø Bei 325 €-Jobs werden die Agenturen von den Arbeitgeberbeiträgen zur Sozialversicherung be-

freit 
Ø Für voll sozialversicherungspflichtig Beschäftigte wird der Arbeitgeberanteil vom Staat übernom-

men, also subventioniert. Die Arbeitnehmer zahlen ihren Sozialversicherungsbeitrag und Steuern. 
Ø Betriebskosten (Management, Sachkosten, unproduktive Arbeitszeiten, Urlaub, Sonderzahlungen 

wie Weihnachtsgeld ...) der Agentur bleiben unberücksichtigt 
Ø Der Bruttolohn eines regulär sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegt bei 8 €. Dieser Be-

trag wird um 10 bis 50% subventioniert. 
Ø Für den Privathaushalt kostet demnach die Dienstleistungsstunde zwischen 7,20 € und 4 €. 
Ø Jeder Privathaushalt fragt nur Dienstleistungen in geringfügigem Umfang nach, so dass rein 

rechnerisch die Agentur für jeweils vier Haushalte eine Vollzeitstelle schafft. 
 

                                           
3 Schneider/Zimmerman u.a. (2002) Beschäftigungspotenziale einer dualen Förderstrategie im Niedriglohnbereich. Gutachten im Auftrag des 
Ministeriums für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen. Bonn. S.a. J. Schupp (2002) Quantitative 
Verbreitung von Erwerbstätigkeit in privaten Haushalten Deutschlands. DIW-Materialien 11. Berlin. 
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Eine Reduktion der Lohnkosten (Kundenpreis) um 10% führt auf Basis der jetzigen Strukturen der Be-
schäftigung von Haushaltshilfen in der Schattenwirtschaft zu einer zusätzlichen Nachfrage von etwa 
350000 Haushalten, von denen ca. 130000 Haushalte gelegentlich und 220000 Haushalte regelmäßig 
eine Haushaltshilfe nachfragen würden. Bei 50%iger Förderung der Lohnkosten erhöht sich die Nachfra-
ge auf rund 2,2 Mio. geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, was auf Seiten der Agentur 550000 Voll-
zeitstellen entspricht. 
Die (Netto)Kosten des Förderprogramms variieren in Abhängigkeit von der Zusammensetzung der geför-
derten Beschäftigung. So sind die Entlastungen (durch Fortfall von Unterhaltsleistungen auf der Ausga-
benseite und Steuern und SV-Beiträgen auf der anderen Seite) geringer und die Förderung teurer, wenn 
alle neuen Haushaltshilfen aus der Stillen Reserve stammen. Anders, wenn alle Haushaltshilfen vorher 
Arbeitslosegeld, -hilfe oder Sozialhilfe bezogen hätten. 
In einem Modell, in dem alle zusätzlich Beschäftigten aus der Stillen Reserve kommen und zu 325 € be-
schäftigt werden, können auch alle bisher bereits als Haushaltshilfe Tätigen sich registrieren lassen und 
die Haushalte erhalten ebenfalls die Förderung. Diese Variante ist teuer, da es weder zu Einsparungen 
noch zu Einnahmen kommt, da – so die vereinfachte Annahme – die Arbeitgeber keine Sozialversiche-
rungsbeiträge bezahlen. Sie bildet sozusagen die obere Grenze der fiskalischen Belastung. Die jährlichen 
Kosten liegen bei einer 10%igen Förderung bei 3989 € pro Teilzeitarbeitsplatz und bei 4773€ bei einer 
50%igen Subventionierung. D.h. die Förderkosten eines neu geschaffenen Beschäftigungsverhältnisses 
liegen über dem Jahreseinkommen eines 325 €-Jobs, da auch die bereits bestehenden Beschäftigungs-
verhältnisse mitsubventioniert werden. 
Im zweiten Modell stammen alle zusätzlich Beschäftigten aus dem Bestand an Arbeitslosen (Leistungs-
empfänger) und übernehmen jeweils eine Vollzeitstelle. Hier ergeben sich hohe Einsparpotenziale (Weg-
fall von Leistungszahlungen) und neue Einnahmen (Steuern und SV-Beiträge der Arbeitnehmer). Dies ist 
der untere Linie der fiskalischen Belastung. 
Pro Vollzeitarbeitsplatz betragen die jährlichen Nettoförderkosten zwischen 3412 € (bei 10% Förderung) 
bis zu 6177 € (50% Förderung), damit liegen sie deutlich unter den Kosten von rund 15600 € Jahresent-
gelt eines Vollzeitbeschäftigten. 
Insgesamt betrachtet – so IZA - trägt sich das zweite Modell bei einem Fördersatz von bzw. einer Preis-
reduktion um 10 % fast von selbst  Der relativ geringe Subventionierungsbedarf ließe sich somit auch 
politisch rechtfertigen. 
Das meinen wir auch. 
 
4. Von der Modellrechnung zur Praxis 
 
Allerdings müssen Rechenmodelle auch in die Praxis umgesetzt werden. Und hier müssen „vereinfachte 
Annahmen“ fallen gelassen werden, insbesondere die Vernachlässigung der Betriebskosten der Agentur, 
der Fortfall der Umsatzsteuer und die Nichtberücksichtigung von Auslastungsgrad, unproduktiven Zeiten, 
Urlaub, Krankheit, Sonderzahlungen, d. h. all das, was neben den Management- und Sachkosten im rea-
len Agenturbetrieb an kostenverursachenden Faktoren wirksam sind. 
Diese Aspekte finden Berücksichtigung in einem neuen Modellprojekt „Homepower“, das in Rheinland-
Pfalz zur Erprobung einer Bundesratsinitiative seit März 2002 umgesetzt wird. 
Durch die Kombination einer Dienstleistungsagentur mit Zeitarbeit bzw. einer Zeitarbeitsfirma (Manpo-
wer) soll erprobt werden, wie tragfähig ein beschäftigungspolitischer Ansatz im Bereich hauswirtschaftli-
cher Dienstleistungen ist, der den Kundenpreis um 50% subventioniert. 
Eine kurze Darstellung erfolgt im Rahmen einer Übersicht weiter unten. 
Uns scheint an diesem Ansatz interessant zu sein, dass mit der Heruntersubventionierung des Kunden-
preises um 50% (der Kunde zahlt tatsächlich zwischen 8,50 € und 12 €, je nach Dienstleistung) sowohl 
die 16%ige Umsatzsteuer als auch die Betriebskosten Berücksichtigung finden. In der Perspektive, d. h. 
nach Abschluss des Modellprojektes, ist die Förderung als Leistungsgesetz vorgesehen, d.h. jeder private 
Haushalt hätte dann Anspruch auf subventionierte hauswirtschaftliche Dienstleitungen, ob Großverdiener 
oder Rentner. 
In dieses Modellprojekt sind ebenfalls einige Modellrechnungen eingegangen, die aufgrund von Entlas-
tungen auf der Ausgabenseite und aufgrund neuer Einnahmen von einem sich ökonomisch fast selbst-
tragenden, sich volkswirtschaftlich rechnenden und sozialpolitisch sinnvollen Ansatz sprechen lassen. 
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Zu hoffen ist dabei allerdings, dass diese realistische Konzeption sich nicht in den Fängen eines Modell-
projektansatzes verfängt, sondern es ihm gelingt, im Raum Mainz genügend kritische Masse auf Ange-
bots- wie auf Nachfrageseite zu mobilisieren, um in die Fläche überführt zu werden. 
Autoren der IZA-Studie haben die rheinland-pfälzische Gesetzesinitiative ebenfalls zur Kenntnis genom-
men und im DIW-Wochenbericht 23/02 gewürdigt und positiv aufgegriffen. Nach Ansicht der Autoren 
stellt der Ansatz im Kern die Variante einer 50%-Förderung gemäß der IZA-Studie dar und schafft daher 
potentiell 550000 Arbeitsplätze. 
Dies wäre schön, wenn ein solches Potenzial mobilisiert werden könnte. Allerdings handelt es sich bei 
dem Konzept aus Rheinland-Pfalz nicht um eine hundertprozentige Berechnungsvariante des IZA-
Modells. 
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass bei einer Umsetzung in die Praxis die vereinfachenden An-
nahmen einer ökonometrischen Modellrechnung aufgegeben werden müssen. Wenn demnach im DIW-
Wochenbereicht die IZA-Variante  der „Lohnsubvention ... 50%“ mit dem: “Vorschlag Rheinland-Pfalz“ 
direkt gleichgesetzt wird, so ist dies streng genommen an zwei Punkten falsch. 
Denn der Vorschlag von Rheinland-Pfalz sieht zum einen die 50%ige Förderung des Bruttorechnungsbe-
trags vor (Spanne zwischen 17€ und 24€), der bei der Agentur auch 16% Umsatzsteuer enthält – und 
nicht wie die IZA-Modellrechnung das Arbeitnehmer-Stundenbrutto. Zum anderen geht das rheinland-
pfälzische Projekt nicht von der vereinfachten Annahmen eines einheitlichen Stundenlohns von 325 €-
Jobs aus, sondern der Stundenbruttolohn weist eine Spannbreite auf, die oben erst bei 14 € gedeckelt 
wird.4 
Berücksichtigung der tatsächlichen Bedingungen der Umsetzungspraxis auf dem Feld der Arbeitsmarkt- 
und Beschäftigungspolitik  ist seit jeher Handlungs- und Arbeitsprinzip der G.I.B. So waren Dienstleis-
tungspool-Projekte sowie die Förderung von neuen Ansätzen durch Beratung und Begleitung in NRW 
immer auch Anliegen und Aufgabe der G.I.B. 
Aus diesem Grunde haben wir die Ergebnisse der IZA-Studie mit großem Interesse zur Kenntnis ge-
nommen und uns ans Werk gemacht, die bisherigen Erfahrungen mit Projekten zur Förderung der Be-
schäftigung im Bereich haushaltsnaher Dienstleistungen zur Grundlage zu nehmen, um die Bedingungen 
für eine praxistaugliche Umsetzung der von IZA vorgeschlagenen Dienstleistungsagentur zu konkretisie-
ren. Dies betrifft insbesondere die Betriebskosten der Agentur, den erzielbaren Kundenpreis, der diese 
Kosten mit abdecken oder entsprechend stark subventioniert werden muss, aber auch die Struktur der 
Beschäftigten und die durch sie beeinflussten Entlastungs- und zusätzlichen Einnahmeeffekte. 
Um die Lücke zwischen erzielbarem Marktpreis bzw. Umsatzerlös einerseits und den Gesamtkosten der 
Agentur zu schließen, haben wir unterschiedliche Förderinstrumente und –höhen in Anschlag gebracht, 
Entlastungseffekte und neue Einnahmen durch neue Beschäftigung kalkuliert. 
Dabei sind wir zu einem für uns überraschenden Ergebnis gekommen: In gesamtwirtschaftlicher Be-
trachtung - und unter Vernachlässigung großer Substitutions- und Mitnahmeeffekte – „rechnen“ sich die 
Modellvarianten teilweise, d. h. die Nettoförderung geht gegen Null.  
Teilweise sind die Nettokosten so gering, dass sie vertretbar erscheinen. Und schließlich tragen sie alle 
dazu bei, nicht nur im Hinblick auf Arbeitslosenzahlen und -quoten Verbesserungen zu erzielen, sondern 
auch die Erwerbsquote zu erhöhen. 
Eine kurze Darstellung von Modellprojekten im Bereich hauswirtschaftlicher Dienstleistungsagenturen, 
die ein Stück weit die Erfahrungen verdeutlicht, die in unsere Überlegungen eingeflossen sind, enthält 
die Anlage 8. 
Zunächst werden unsere Modellvarianten ausführlich dargestellt. 
 

                                           
4 Dies passiert insbesondere, um handwerklichen Dienstleistungen mit höheren Stundensätzen – und anderen Qualifikationsanforderungen - 
nicht Konkurrenz zu machen. 
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Teil II 

 
- Haushaltsnahe Dienstleistungen - 

G.I.B.- Modell für einen flächendeckenden Auf- und Ausbau von  
Dienstleistungsagenturen in Deutschland 

 
1. Vorbemerkungen 
 
In Anlehnung an die bisherigen Erfahrungen bei der Entwicklung und Umsetzung von Dienstleistungs-
agenturen in NRW hat die G.I.B. zwei Modelle entwickelt, die neben einer eher makroökonomischen Be-
trachtungsweise insbesondere auch die betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen einer Dienstleis-
tungsagentur sowie die Sichtweisen und Interessen der nachfragenden Haushalte und der zu beschäfti-
genden ArbeitnehmerInnen in den Vordergrund rücken.  
 
Auf ArbeitnehmerInnenseite gehen wir davon aus, dass es sich bei den potentiellen Beschäftigten in 
dem Segment der haushaltsnahen Dienstleitungen überwiegend um weibliche Personen handelt, die 
(auch aufgrund nicht ausreichender Kinderbetreuungsmöglichkeiten) verstärkt an Teilzeitstellen interes-
siert sind. Eine statische Umwandlung von ehemals vier geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen in 
jeweils eine Vollzeitstelle halten wir in der Breite nicht für realistisch. Wir gehen in unseren Modellberech-
nungen deshalb von einer durchschnittlichen Arbeitszeit aller ArbeitnehmerInnen von 25 Stunden pro 
Woche aus.  
 
Auf der Seite der nachfragenden Haushalte ist zu erwarten, dass der Bedarf nach Haushaltsdiensten 
erfahrungsgemäß bei drei bis sechs Stunden pro Woche liegt. Auch dies spricht aus betrieblicher Sicht 
eher für Teilzeitarbeit, da die notwendige Aufstückelung der Arbeitseinheiten der Beschäftigten auf meh-
rere Haushalte bei der Dienstleistungsagentur im Rahmen von Vollzeitstellen zu erheblichen wege- und 
organisationsbedingten unproduktiven Zeiten führen kann, die sich letztlich negativ im Kundenpreis wider 
spiegeln. Mit Teilzeitstellen ist die Nachfrage u.E. effektiver zu bedienen.  
 
Für die betriebliche Seite der Dienstleistungsagentur gehen wir davon aus, dass der in der IZA-Studie 
angenommene Stundenlohn von € 7,70 (bei geringfügig Beschäftigten) im Rahmen eines sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses zu erheblichen Mehrkosten führt, die den endgültigen Kun-
denpreis deutlich in die Höhe drücken. Dazu gehören im Personalkostenbereich z.B. Sozialversiche-
rungsbeiträge, bezahlter Urlaub, Feiertage, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall etc. Die reinen Personalkos-
ten erhöhen sich somit von € 7,70 Arbeitnehmerbrutto etwa um den Faktor 1,7 und liegen bei realisti-
scher Betrachtungsweise für die Agentur ca. bei € 13 bis € 13,50 (vgl. Anlage 1).  Dazu kommen die 
Kosten für betriebsbedingte Leerzeiten (z. B. Wegezeiten), für Verwaltung und Organisation, Abschrei-
bungen, Werbung/Akquisition sowie notwendigerweise auch ein „UnternehmerInnenlohn“. Auf den so 
ermittelten Endpreis ist vom Kunden noch die Mehrwertsteuer zu entrichten.  
 
Alle bisherigen Modellversuche im gemeinnützigen und auch im gewerblichen Bereich weisen eindeutig 
darauf hin, dass ein aus betrieblicher Sicht kostendeckender Kundenpreis für haushaltsnahe Dienstleis-
tungen im günstigsten Fall durchschnittlich bei € 17,50 liegen muss, in der Breite ist realistisch eher 18 
bis 20 € zu veranschlagen.  
 
Haushaltsnahe Dienstleistungen im Rahmen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse, 
zum Beispiel in Dienstleistungsagenturen, sind also ohne deutliche öffentliche Zuschüsse nicht markt-
fähig! Die zur flächendeckenden Einführung von Dienstleistungsagenturen notwendigen Zuschüsse sollten 
so angelegt sein, dass sie vorhanden Strukturen und Arbeitsplätze nicht gefährden und nicht zu Wett-
bewerbsvorteilen bzw. –nachteilen verschiedener Akteure führen.  
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Hier sollte eine deutliche Abgrenzung der geförderten haushaltsnahen Dienstleistungen zu beispielsweise 
handwerks- oder pflegenahen Tätigkeiten stattfinden. Gleichzeitig sollten vorhandene Betriebe (z.B. Ge-
bäudereinigungsfirmen) in die Förderung mit einbezogen werden, sofern sie die geförderten haushaltsna-
hen Dienstleistungen betrieblich klar von ihren traditionellen Handwerkstätigkeiten abgrenzen und geför-
derte MitarbeiterInnen nur im Bereich der haushaltsnahen, nicht handwerklichen Tätigkeiten einsetzen.  

 
In unseren Modellberechnungen erwarten wir einen Zuwachs von zunächst 100000 bis 200000 neu 
zu schaffenden sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen. Bei dieser eher 
vorsichtigen Schätzung ist zu berücksichtigen, dass bei einem durchschnittlichen Beschäftigungsvolumen 
von 25 Stunden pro Woche und einer gelegentlichen oder regelmäßigen Nachfrage der Dienstleistungen 
durch private Haushalten von etwa fünf Stunden pro Woche die Schaffung von 100000 Beschäftigungs-
verhältnissen bereits eine Inanspruchnahme der Dienstleistungsagenturen durch 500000 Haushalte erfor-
dert. Zur Einrichtung von 200000 Arbeitsplätzen müssten in unseren Modellen ca. eine Million Haushalte 
mehr oder weniger regelmäßig eine Dienstleistungsagenturen in Anspruch nehmen. Weiterhin ist zu be-
rücksichtigen, dass Tätigkeiten in Privathaushalten ein sensibles Arbeitsfeld sind, nicht jeder Haushalt 
wird jede zugewiesene Arbeitskraft akzeptieren. Gleichzeitig werden die Ansprüche der Privathaushalte an 
Qualität und Effektivität der Dienstleistungen im Rahmen fester Leistungsvereinbarungen mit der Dienst-
leistungsagentur voraussichtlich höher sein als beispielsweise im Rahmen von Schwarzarbeit oder bei ei-
ner geringfügigen Beschäftigung. Die persönlichen und fachlichen Anforderungen an die Beschäftigten 
werden steigen. Dies alles veranlasst uns in unserem Modell zu der eher vorsichtigen Schätzung von 
100000 bis 200000 neu zu schaffenden Arbeitsverhältnissen. 

 
2. Prämissen für den erfolgreichen Aufbau von Dienstleistungsagenturen 
 
Die flächendeckende Einführung von Dienstleitungsagenturen kann nur gelingen und auf breite Akzeptanz 
stoßen, wenn die Interessen und Bedarfe aller beteiligten Akteure in einem ausgewogenen Verhältnis 
Berücksichtigung finden. Dies bedeutet 
 

Ø Für den Kunden/die Kundin: 
Der Endpreis für eine Leistungsstunde der Dienstleistungsagentur darf nicht oder nur unwesent-
lich über dem Entgelt im Rahmen geringfügiger Beschäftigung liegen. Will man mit dem Modell 
die Schwarzarbeit eindämmen, sollte der Preis für den Kunden/die Kundin nicht allzu hoch über 
einem angenommenen Schwarzmarktpreis von 6 bis etwa 9 € liegen.  
Unseres Erachtens führt ein Kundenpreis von etwa 10 bis 11 € zu einer erheblichen Steigerung 
der Nachfrage von haushaltsnahen Dienstleistungen im Rahmen des Agentur-Modells, weil 
 

ü Die Arbeitgeber-Personalkosten im Rahmen geringfügiger Beschäftigung etwa gleich hoch 
oder eher höher liegen (vgl. Anlage 1), 

ü Die Haushalte im Agentur-Modell von den Arbeitgeberpflichten entlastet sind, 
ü Den Haushalten im Agentur-Modell keine Ausfallzeiten durch Urlaub und Krankheit ent-

stehen, 
ü Die Nachfrage nach Dienstleistungen passgenauer entsprechend dem Bedarf der Haus-

halte abgerufen kann, 
ü Ein Endpreis von beispielsweise 10-11 € etwa zwei bis drei € über dem Preis für Schwarz-

arbeit liegt. Bei einer Durchschnittlichen Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistun-
gen von vier Stunden pro Woche entstehen dem Haushalt im vergleich zur Schwarzarbeit 
Mehrkosten von monatlich etwa 45 €. Es ist anzunehmen, dass bei entsprechender Wer-
bung für dieses Modell der finanzielle Mehraufwand von den betroffenen Haushalten ge-
tragen werden kann und in vielen Fällen wohl auch getragen werden wird. 

ü Dieser angestrebte Endpreis von 10-11 € widerspricht unseres Erachtens auch steuerli-
chen Abschreibungsmodellen, da ein solches Modell lediglich für eine kleine Gruppe von 
potentiellen Kunden in Frage kommt und einen flächendeckenden Ansatz verhindert. 
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Ø Für die ArbeitnehmerIn: 
Die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse in einer Dienstleistungsagentur muss entsprechend der 
Möglichkeiten der Arbeitnehmer eine große Spannbreite an Teilzeitarbeitsplätzen vorhalten. Ent-
scheidend für die flächendeckende Einführung des Agentur-Modells ist – ebenso wie auf der 
Nachfrageseite – der „Preis“. Dabei ist wichtiger als das Arbeitnehmer-Bruttoentgelt der Betrag, 
der für den Arbeitnehmer netto zur Auszahlung gelangt. Unseres Erachtens führt ein Netto-
Entgelt von etwa 6 bis 7 € zu einer erheblichen Steigerung des Arbeitsangebotes für haushalts-
nahen Dienstleistungen im Rahmen des Agentur-Modells, weil 
 

ü Dieser Betrag relativ nahe am angenommenen Schwarzarbeitlohn von 6 bis 9 € liegt, 
ü Dieser Betrag durch Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, bezahltem Urlaub, Anspruch auf 

Arbeitslosengeld im Falle folgender Arbeitslosigkeit und durch den Erwerb von Ansprü-
chen an die Rentenversicherung in der Regel faktisch eher höher liegt als das erzielbare 
Schwarzarbeitentgelt. Gleichwohl erfordert eine breite Einführung des Modell flankierende 
Maßnahmen zur Beratung und Aufklärung der betroffenen Arbeitnehmer. Die Nettolöhne 
müssen transparent und einzelfallbezogen deutlich gemacht werden. 
 

Ø Für den Unternehmer/die Unternehmerin der Dienstleistungsagentur: 
Das Unternehmen muss aufgrund öffentlicher Zuschüsse in die Lage versetzt werden, auf der ei-
nen Seite Löhne anzubieten, die realistisch zu einer Eindämmung der Schwarzarbeit beitragen. 
Gleichzeitig darf der Endpreis für den Abnehmer der Dienstleistungen nicht so hoch sein, dass für 
das Unternehmen unkalkulierbare Risiken zu erwarten sind. Das Unternehmen fungiert mit dem 
öffentlichen Zuschuss als Bindeglied zwischen Arbeitnehmer und Kunden und muss hier eine ent-
sprechende Balance finden. 
 

Ø Für die Zuschussgeber: 
Hier muss sicher gestellt sein, dass Art und Umfang der Zuschüsse durch Einsparungen im Bereich 
der staatlichen Transferleistungen und durch Mehreinnahmen im Bereich der Sozialversicherungen 
und der Steuern mindestens kompensiert werden, ideal typischerweise per Saldo ein Überschuss 
entsteht. 

 
 

2.1 Berechnungsmodelle für eine Dienstleistungsagentur 
 
Aufbauend auf den oben genannten Prämissen werden nun verschiedene Modellberechnungen skizziert, 
bei denen verschiedene Zuschussvarianten und ihre Auswirkungen auf den Kundenpreis, auf die Betriebs-
größe und auf den Mindestumsatz durchgespielt werden. Dabei werden im ersten Ansatz Modellberech-
nungen vorgestellt, bei denen Zuschüsse nur an den Betrieb bzw. an den Arbeitgeber erfolgen. Im zwei-
ten Ansatz werden entsprechende Modelle vorgestellt, die auch Zuschüsse an den Arbeitnehmer berück-
sichtigen. 
 
 
2.1.1 Modell 1: Dienstleistungsagentur mit Sozialversicherungszuschuss für den Arbeitgeber 

und Betriebskostenzuschuss pro Dienstleistungsstunde 
 
Bei unseren Modellrechnungen wird jeweils vorausgesetzt: 
 

Ø Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit aller Arbeitnehmer beträgt 25 Stunden, daraus resultieren 
etwa 1000 verkaufsfähige Arbeitsstunden pro Jahr (vgl. Anlage 2) 

Ø Der Arbeitnehmerbruttolohn beträgt 7,70 € bei 13 Monatsgehältern, 
Ø Es gibt drei unterschiedliche Betriebsgrößen mit Fixkosten zwischen 45 und 105 T€ 
Ø Es erfolgt a: Ein Zuschuss zu den Sozialversicherungsbeiträgen des Arbeitgebers 

    b: Ein Zuschuss zu den Sozialversicherungsbeiträgen des Arbeitgebers und ein  
        Betriebskostenzuschuss von € 2,50 bzw. € 3,50 je verkaufter Arbeitsstunde. 
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Diese Form der Zuschüsse im Bereich der haushaltsnahen Dienstleistungen zur Senkung der Kosten für 
Privathaushalte ist gerechtfertigt, da Privathaushalte – im Gegensatz z. B. zu gewerblichen Haushal-
ten/Firmen – weder die Kosten der Mehrwertsteuer noch den Stundensatz als Betriebsausgaben geltend 
machen können.  
 
Ergebnis für den Kunden: 
 
Wie eingangs dargestellt, liegt der notwendig zu erzielende Marktpreis ohne Zuschüsse bei etwa 18 
oder mehr €.  
Mit einem Zuschuss zu den Sozialversicherungsbeiträgen des Arbeitgebers kann der Kundenpreis in die-
sem Modell auf etwa 15-16 € gesenkt werden (vgl. Anlage 3). 
Wird der Zuschuss zu den Sozialversicherungsbeiträgen des Arbeitgebers ergänzt um einen Betriebskos-
tenzuschuss von € 2,5 pro Dienstleistungsstunde kann der Kundenpreis auf etwa 12,5 – 13,5 € pro 
Stunde reduziert werden (vgl. Anlage 3).  
Erst wenn zum Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung ergänzend ein Betriebskostenzuschuss von € 
3,5 pro Dienstleistungsstunde erfolgt, liegt der Kundenpreis mit ca. 11-12 € in dem Rahmen, der auf 
eine breitere Kundennachfrage hoffen lässt. Gleichwohl ist zu hinterfragen, ob bei einem Kundenpreis von 
11-12 € eine flächendeckende Einführung dieses Modells zu erwarten sein wird (vgl. Anlage 3). 
 
Erzielbarer Nettolohn für den Arbeitnehmer: 
Je nach Steuerklasse und Monatsarbeitsstunden liegt der erzielbare Nettolohn nach Abzug aller Arbeit-
nehmerbeiträge zu den Steuern und den Zweigen der Sozialversicherung in den meisten noch über 6 €. 
Lediglich bei VollzeitarbeitnehmerInnen in der Steuerklasse I und II (5,51-5,78€) und in der generell un-
günstigen Steuerklasse V (3,93-4,71) liegt das Nettoentgelt unter 6 € (vgl. Anlage 7). 
 
Kosten und (Re-)Finanzierung dieses Ansatzes: 
In der weitest gehenden Form (Zuschuss zu den Sozialversicherungsbeiträgen des Arbeitgebers und Be-
triebskostenzuschuss von € 3,5 pro Dienstleistungsstunde) liegt der Zuschussbedarf bei angenommenen 
100000 neuen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen bei etwa 574 Mio. €. Der Zu-
schuss liegt somit pro Arbeitsplatz/Arbeitnehmer in diesem Modell bei etwa 5740 €, pro verkaufter Dienst-
leistungsstunde bei etwa 5,74 €. 
Den Kosten in Höhe von 574 Mio € stehen jedoch in diesem Modell Einnahmen aus dem Steuerein-
kommen (Mehrwertsteuer, Lohn- und Einkommenssteuer sowie Solidaritätszuschlag) sowie eingesparte 
Transferleistungen (Sozialhilfe, Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Wohngeld) von insgesamt 597 
Mio € entgegen. (Vgl. Anlage 4). 
 
Fazit zu 2.2.1 Modell Dienstleistungsagentur mit Sozialversicherungszuschuss für den Arbeitgeber und 
Betriebskostenzuschuss pro Dienstleistungsstunde: 

Die Gesamtbetrachtung zeigt, dass unter Einbeziehung der Einsparungen im Bereich der Transferleistun-
gen und der erzielbaren Steuereinnahmen dieses Modell in der Gesamtbetrachtung mindestens kosten-
neutral ist. Aller Voraussicht nach sind allerdings die Mehreinnahmen im Steuerbereich und die Minder-
ausgaben bei den Transferleistungen in der Summe höher als die mit diesem Modell einer Dienstleis-
tungsagentur verbundenen Kosten. Dies gilt insbesondere auch, da die Zuschüsse zu den Sozialversiche-
rungsbeiträgen den Zweigen der Sozialversicherung fast vollständig wieder zufließen. 
 
 
2.1.2 Modell 2: Dienstleistungsagentur mit Sozialversicherungszuschuss für den Arbeitgeber 

und den Arbeitnehmer sowie mit einem Betriebskostenzuschuss pro Dienstleistungs-
stunde 

 
Bei diesem Ansatz gibt es eine erhebliche Abweichung zum vorigen Modell. Der Arbeitnehmer-Bruttolohn 
wird zur Senkung der Arbeitgeberpersonalkosten auf 6,36 € abgesenkt. Im Gegenzug erhält der Arbeit-
nehmer den vollen Anteil der Sozialversicherungsbeiträge steuerfrei erstattet!  
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Grundannahmen sind in diesem Modell: 
 

Ø Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit aller Arbeitnehmer beträgt 25 Stunden, daraus resultieren 
etwa 1000 verkaufsfähige Arbeitsstunden pro Jahr (vgl. Anlage 2) 

Ø Der Arbeitnehmerbruttolohn beträgt 6,38 €,  
Ø Steuerfreie Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitnehmers, 
Ø Es gibt drei unterschiedliche Betriebsgrößen mit Fixkosten zwischen 45 und 105 T€ 
Ø Es erfolgt a: Ein Zuschuss zu den Sozialversicherungsbeiträgen auch des Arbeitgebers  

    b: Ein Zuschuss zu den Sozialversicherungsbeiträgen auch des Arbeitgebers und ein  
        Betriebskostenzuschuss von € 2,50 bzw. € 3 je verkaufter Arbeitsstunde 

 
Ergebnis für den Kunden: 
 
Mit einem Zuschuss zu den Sozialversicherungsbeiträgen des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers (Ar-
beitnehmerbruttolohn beträgt € 6,38) kann der Kundenpreis in diesem Modell schon auf etwa 13-13,50 
€ gesenkt werden (vgl. Anlage 5). 
Werden die Zuschüsse zu den Sozialversicherungsbeiträgen ergänzt um einen Betriebskostenzuschuss 
von € 2,5 pro Dienstleistungsstunde kann der Kundenpreis auf interessante 10,5 – 11,5 € pro Stunde 
reduziert werden (vgl. Anlage 5).  
Wird zum Sozialversicherungszuschuss ergänzend ein Betriebskostenzuschuss von € 3,0 pro Dienstleis-
tungsstunde getätigt, liegt der Kundenpreis mit ca. 10-11 € (vgl. Anlage 5) in dem Rahmen, der auf 
eine breitere Kundennachfrage hoffen lässt. Bei einem Kundenpreis um die 10 € wird die Anzahl der neu 
geschaffenen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen voraussichtlich deutlich über den 
angenommenen 100000 Personen liegen. 
 
Erzielbarer Nettolohn für den Arbeitnehmer: 
 
Auch für den Arbeitnehmer ist diese Variante interessant. Durch das geringere Bruttoentgelt fallen weni-
ger Steuern an. Der ergänzende steuerfreie Zuschuss zu den Sozialversicherungsbeiträgen führt in allen 
Steuerklasse und bei allen Monatsarbeitsstunden zum gleichen oder höheren Nettoentgelt als bei „norma-
lem“ Stundenlohn von € 7,70. Hier liegt der erzielbare Nettolohn nach Abzug aller Arbeitnehmerbeiträge 
zu den Steuern und den Zweigen der Sozialversicherung in fast allen Kategorien zwischen 6,11 und 6,38 
€. Lediglich in der Steuerklasse V liegt das Nettoentgelt unter 6 €, jedoch mit 4,72 bis 5,27 € deutlich 
über der „Normal“-Variante mit 7,70 € Stundenlohn (vgl. Anlage 7).  
 
Zu beachten ist dabei allerdings auch, dass die Anwartschaften auf Rentenleistungen und Arbeitslosen-
geld durch das abgesenkte Bruttoentgelt etwas geringer ausfallen. Hier wäre zu prüfen, inwieweit bei 
eintretender Arbeitslosigkeit für die Bemessung des Arbeitslosengeldes der kalkulatorische Bruttolohn von 
7,70 € oder die Bemessungsgrundlage des letzten Arbeitslosengeldes angesetzt werden kann. Zur Ver-
meidung von Sozialfällen im Rentenalter wäre zur Erhöhung der Anwartschaften auch ein Zuschuss zur 
Rentenversicherung denkbar. Die eventuellen Mehrkosten wurden in unseren Berechnungsmodellen zu-
nächst nicht berücksichtigt. 
 
Kosten und (Re-)Finanzierung dieses Ansatzes: 
 
In der weitest gehenden Form (Zuschuss zu den Sozialversicherungsbeiträgen des Arbeitgebers und Ar-
beitnehmers sowie Betriebskostenzuschuss von 3 € pro Dienstleistungsstunde) liegt der Zuschussbedarf 
bei angenommenen 100000 neuen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen in diesem 
Modell bei etwa 671 Mio. €. Der Zuschuss liegt somit pro Arbeitsplatz/Arbeitnehmer in diesem Modell bei 
etwa 6708 € pro Jahr, pro verkaufter Dienstleistungsstunde bei etwa 6,71 €. 
Den Kosten in Höhe von 671 Mio € stehen jedoch in diesem Modell Einnahmen aus dem Steuerein-
kommen (Mehrwertsteuer, Lohn- und Einkommenssteuer sowie Solidaritätszuschlag) sowie eingesparte 
Transferleistungen (Sozialhilfe, Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Wohngeld) von insgesamt 563 
Mio € entgegen (vgl. Anlage 6). 
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Fazit zu 2.2.2: Modell Dienstleistungsagentur mit Sozialversicherungszuschuss für den Arbeitgeber und 
den Arbeitnehmer sowie mit einem Betriebskostenzuschuss pro Dienstleistungsstunde: 

Die Gesamtbetrachtung zeigt, dass unter Einbeziehung der Einsparungen im Bereich der Transferleistun-
gen und der erzielbaren Steuereinnahmen dieses Modell in der Gesamtbetrachtung annähernd kosten-
neutral ist. Aller Voraussicht nach sind allerdings die Mehreinnahmen im Steuerbereich und die Minder-
ausgaben bei den Transferleistungen in der Summe höher als die mit diesem Modell einer Dienstleis-
tungsagentur verbundenen Kosten. Dies gilt insbesondere auch, da die Zuschüsse zu den Sozialversiche-
rungsbeiträgen den Zweigen der Sozialversicherung fast vollständig wieder zufließen. 

 
 
3.  Zusammenfassung der Ergebnisse 
 
Die tatsächlich zu erlösenden Marktpreise im Rahmen sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsver-
hältnisse in einer Dienstleistungsagentur liegen ohne Zuschüsse mindestens bei 17,50 €, bei vorsichtiger 
Betrachtungsweise muss eher von einem Kundenpreis von 18-20 € ausgegangen werden. Bei dem Ver-
such, flächendeckend Agenturen für haushaltnahe Dienstleistungen aufzubauen müssen die Interessen 
und Bedürfnisse aller beteiligten Akteure berücksichtigt werden. So sollte der Kundenpreis 10-11,50 € 
nicht übersteigen. Das Nettoentgelt der Arbeitnehmer sollte als Alternative zur Schwarzarbeit in der Regel 
nicht unter 6 € liegen. 
Die Zuschüsse müssen so angelegt sein, dass sie eine möglichst breite Wirkung haben und sich über 
Mehreinnahmen im Steuerbereich und über Minderausgaben bei staatlichen Transferleistungen weitge-
hend oder gänzlich refinanzieren. 
 
Die G.I.B. hat zwei Modelle entwickelt, die diesen Anforderungen Rechnung tragen: 
 
1. Modell Dienstleistungsagentur mit Sozialversicherungszuschuss für den Arbeitgeber 

und Betriebskostenzuschuss pro Dienstleistungsstunde: 
 

Bei einem vollen Zuschuss zum Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung und einem ergänzenden Be-
triebskostenzuschuss von € 3,5 pro Dienstleistungsstunde kann der zu erzielende Kundenpreis auf ca. 11-
12 € gesenkt werden. Bei diesem Kundenpreis ist von einer deutliche Nachfragesteigerung haushaltsna-
her Dienstleistungen auszugehen. Das Arbeitnehmernettoentgelt liegt in den meisten Fällen über 6  € und 
somit nahe am oder (unter Berücksichtigung von Lohnfortzahlung, bezahltem Urlaub, 13. Monatsgehalt) 
sogar über dem Schwarzmarktentgelt. Der Zuschuss liegt somit pro Arbeitsplatz/Arbeitnehmer in diesem 
Modell bei etwa 5740 € pro Jahr, pro verkaufter Dienstleistungsstunde bei etwa 5,74 €. 
 
Den in diesem Modell zugrunde gelegten Zuschusskosten von 574 Mio. € stehen Mehreinnahmen bzw. 
Minderausgaben in Höhe von 597 Mio. € gegenüber.  
 
2. Modell Dienstleistungsagentur mit Sozialversicherungszuschuss für den Arbeitgeber 

und den Arbeitnehmer sowie mit einem Betriebskostenzuschuss pro Dienstleistungs-
stunde: 
 

Ein erweitertes Modell sieht neben dem vollen Zuschuss zum Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung 
und einem ergänzenden Betriebskostenzuschuss ein abgesenktes Bruttoarbeitsentgelt des Arbeitnehmers 
vor (Stunde 6,38 €) bei gleichzeitiger steuerfreier Erstattung des Arbeitnehmeranteils an der 
Sozialversicherung. In diesem Modell liegt der Kundenpreis nur noch bei ca. 10-11 €. Bei diesem 
Kundenpreis ist von einer noch deutlicheren Nachfragesteigerung haushaltsnaher Dienstleistungen auszu-
gehen. Hier könnten 150000 bis 200000 neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse geschaffen 
werden. Das Arbeitnehmernettoentgelt liegt in diesem Modell in fast allen Fällen zwischen 6,11 und 6,38  
€ und somit noch höher als im vorigen Modell. Der Zuschuss liegt somit pro Arbeitsplatz/Arbeitnehmer in 
diesem Modell bei etwa 6708 € pro Jahr, pro verkaufter Dienstleistungsstunde bei etwa 6,71 €. 
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Den in diesem Modell zugrunde gelegten Zuschusskosten von 671 Mio. € stehen Mehreinnahmen bzw. 
Minderausgaben in Höhe von 563 Mio. € gegenüber. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass die 
Zuschüsse zu den Sozialversicherungsbeiträgen in Höhe von ca. € 371 Mio. den Zweigen der Sozialversi-
cherung fast vollständig wieder zufließen. Es ist also auch hier davon auszugehen, dass dieses Modell in 
der Gesamtbetrachtung wenigstens kostenneutral ist. 
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Anlage 3 
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Anlage 4 
 

Vergleichsberechnung: Haushaltsnahe Dienstleistungen 

 An-
Bruttolohn 

Personalkosten 
Für Kunden 

Öffentlicher 
Zuschuss 

Sozialversicherung 

Zuschuss 
Betriebskosten 

Zuschüsse  
Gesamt 

Dl-Agentur 
Ohne Zuschuss 

€ 7,70 € 17,5 – 19,00 0,00 0,00 0,00 

Schwarzarbeit 
 

€ 6,0 – 9,0 € 6,00 – 9,00 0,00 0,00 0,00 

Geringfügige 
Beschäftigung 

€ 7,70 € 11,85 0,00 0,00 0,00 

DL-Agentur mit SV- 
Zuschuss für den AG 

€ 7,7 € 15,1 - 16 € 223,8 Mio* 0,00 € 223,8 Mio 

DL-Agentur mit SV- 
Zuschuss für den AG u. 
Betriebskostenzuschuss 
von € 2,5 /DL-Stunde 

€ 7,70 € 12,5 – 13,5 € 223,8 Mio* € 250 Mio** € 473,8 Mio 

DL-Agentur mit SV- 
Zuschuss für den AG u. 
Betriebskostenzuschuss 
von € 3,5 /DL-Stunde 

€ 7,70 € 11 - 12 € 223,8 Mio* € 350 Mio*** € 573,8 Mio 

 
*     Annahme: 
• AN-Stundenlohn = € 7,70 bei 25 Arbeitsstunden/Woche (108,25 Std./Monat), 13 Mon.,  
• Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung: 20,65 % 
• 100000 neu geschaffenen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse (Förderfälle). 
• Ergibt: 7,70 X 108,25 X 13 = € 10836, davon 20,65% = € 2238 Zuschuss zum AG-Anteil an der Sozi-

alversicherung pro Förderfall. Bei 100000 Förderfällen beträgt der Zuschussbedarf € 223,8 Mio. Der 
durchschnittliche Zuschuss pro AN und Jahr beträgt bei 100000 Arbeitsverhältnissen € 2238 pro Jahr 
oder € 187 pro Monat. 
Anmerkung: Bei einem Kundenpreis von € 15,1 – 16 ist nicht davon auszugehen, dass die Nach-
frage nach haushaltsnahen Dienstleistungen tatsächlich zu 100000 neuen Arbeitsplätzen führen kann. 

 
**   Annahme: 
• Je Arbeitnehmer können bei einer durchschnittlichen Arbeitswoche von 25 Stunden insgesamt 1000 

Stunden am Markt verkauft werden. Jede am Markt verkaufte Arbeitsstunde wird im Rahmen eines 
pauschalen Betriebskostenzuschusses mit € 2,5 gefördert. Pro Arbeitnehmer und Jahr ergibt sich so-
mit ein Betriebskostenzuschuss von € 2500. 

• Bei 100000 neu geschaffenen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis-
sen ergibt sich somit ein       
Betriebskostenzuschuss von € 250 Mio., das Gesamtfördervolumen inkl. SV-Zuschuss beträgt € 473,8 
Mio. 
Anmerkung: Der in diesem Modell errechnete Kundenpreis liegt mit € 12,5 – 13 noch immer über 
den AG-Kosten für geringfügig Beschäftigte und deutlich über dem angenommenen Schwarzmarkt-
preis von € 6 –9. Auch bei diesem Kundenpreis (€ 12,5 – 13,5) ist nicht davon auszugehen, dass 
die Nachfrage nach haushaltsnahen Dienstleistungen tatsächlich zu 100000 neuen Arbeitsplätzen füh-
ren kann.  
Der durchschnittliche Zuschuss pro AN und Jahr beträgt bei 100000 Arbeitsverhältnissen in dieser Va-
riante € 4738 pro Jahr bzw. 395 € pro Monat. 
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*** Annahme: 
Diese Variante entspricht dem vorherigen Ansatz mit dem Unterschied, dass jede am Markt verkaufte 
Arbeitsstunde im Rahmen eines pauschalen Betriebskostenzuschusses mit € 3,5 gefördert wird. Der 
gesamte Zuschuss inklusive der Zuschüsse zur Sozialversicherung beträgt somit € 573,8 Mio. Der in 
diesem Modell errechnete Kundenpreis liegt mit € 11 – 12 im Rahmen der AG-Kosten für geringfügig 
Beschäftigte und im günstigen Fall etwa drei bis vier € über dem Schwarzmarktpreis. Hier scheinen 
die in der Modellrechnung angenommenen 100000 neu geschaffenen sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnisse möglich. Der durchschnittliche Zuschuss pro AN und Jahr beträgt bei 
100000 Arbeitsverhältnissen in dieser Variante € 5738 pro Jahr bzw. 478 € pro Monat. 
 

Refinanzierung bei 100000 neu geschaffenen Arbeitsplätzen: 

Mehrwertsteuer Durchschnittlicher 
Kundenpreis/Std. 

Nettopreis/ 
Stunde 

MWST/ 
verkaufte Std. 

Durchschn. 
1000 Std/AN/a 

Einn. MWST bei 
100000 AN 

 € 12 € 10,34 € 1,66 € 1660 € 166 Mio 

 Betroffene Perso-
nen/Betriebe 

Durchschnittl. Transfer / Steuereinnahmen / a Einsp./Einnahmen 

Eingesparte SH* 25000 € 6000 € 150 Mio 
Eingesp. ALHI* 20000 € 5000 € 100 Mio 
Eingesp. ALG* 15000 € 8000 € 120 Mio 

Eing. Wohngeld* 20000 € 1000 € 20 Mio 
Lohnsteuern** 10000 € 2000 € 20 Mio 

Solidaritätszuschl. 10000 € 110 € 1,1 Mio 
Steuern aus Un-
ternehmerlohn/ 
Gewerbesteuern 

 
4000 

 
€ 5000 

 

€ 20 Mio 

Refinanzierung 
gesamt 

  € ca. 597 Mio*** 

 
*     Annahme: 
• Bei den hier insgesamt aufgeführten 80000 Personen/Förderfällen handelt es sich um einen großen 

Teil um Doppelbezieher staatlicher Transferleistungen. So können Arbeitslosengeld- und Arbeitslo-
senhilfebezieher sehr wohl auch Wohngeld oder ergänzende Sozialhilfe beziehen oder Sozialhilfebe-
zieher auch Wohngeld erhalten. Der Anteil der tatsächlichen Personen wird wohl eher bei 40000 – 
50000 liegen. Bei 50000 Beziehern von Transferleistungen (Gesamtsumme € 390 Mio) liegt der 
durchschnittliche Transfer aller Leistungen bei € 7800/a oder € 650 im Monat. Dies scheint mir eine 
realistische Größenordnung. Bei 40000 Beziehern von Transferleistungen liegt die durchschnittliche 
monatliche Transferleistung bei 813 €. 

 
** Annahme: 
• Es ist davon auszugehen, dass ein großer Teil der Beschäftigungsverhältnisse auf Teilzeitbasis abge-

wickelt werden (vorauss. überwiegend zwischen 20 und 30 Stunden/Woche). Hier werden voraus-
sichtlich insgesamt wenig Steuern anfallen. Das gleiche gilt für Familien mit Kindern, selbst dann, 
wenn 25-40 Stunden/Woche gearbeitet wird. Nennenswerte Steuereinnahmen fallen gegebenenfalls 
bei Alleinstehenden und/oder Vollzeitbeschäftigten sowie insbesondere in der Steuerklasse V an. 
Deshalb wird in diesem Modell davon ausgegangen, dass nur jeder zehnte AN Lohnsteuern zahlen 
wird. Die jährlich angenommene Steuerlast von € 2000 ist für diesen Personenkreis als Durch-
schnittswert sicher nicht zu hoch angesetzt. 
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*** Hierbei muss berücksichtigt werden, dass die (z. B. aus Steuereinnahmen aufgebrachten) Zuschüs-
se zu den Sozialversicherungsbeiträgen in voller Höhe den Zweigen der Sozialversiche-
rung wieder zufließen. Abzurechnen sind hier lediglich die Mindereinnahmen der Sozialversiche-
rung, die vor Inanspruchnahme von Dienstleistungsagenturen private Haushalte für geringfügig Be-
schäftigte aufgebracht haben. Wenn in diesem Modell beispielsweise 30000 Haushalte vor Inan-
spruchnahme von Dienstleistungsagenturen Haushaltshilfen im Durchschnitt mit 200 Stunden pro 
Jahr zu € 7,7 geringfügig beschäftigt hatten und dafür 22% Sozialversicherungsbeiträge gezahlt ha-
ben, entstehen dadurch Mindereinnahmen von etwa € 10 Mio. 

 
Fazit: 
Die Gesamtbetrachtung zeigt, dass unter Einbeziehung der Einsparungen im Bereich der Transferleistun-
gen und der erzielbaren Steuereinnahmen dieses Modell in der Gesamtbetrachtung mehr oder weniger 
kostenneutral ist. Aller Voraussicht nach sind allerdings die Mehreinnahmen im Steuerbereich und die 
Minderausgaben bei den Transferleistungen in der Summe höher als die mit diesem Modell einer Dienst-
leistungsagentur verbundenen Kosten. Dies gilt insbesondere auch, da die Zuschüsse zu den Sozialversi-
cherungsbeiträgen den Zweigen der Sozialversicherung fast vollständig wieder zufließen.
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Anlage 5 
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Anlage 6 
Zuschussvarianten an Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

 
In dieser Variante wird davon ausgegangen, dass neben einem Zuschuss zu den Sozialversicherungsbei-
trägen des Arbeitgebers und einem Betriebskostenzuschuss pro verkaufter Arbeitsstunde auch der 
Arbeitnehmer einen steuerfreien Zuschuss zu den Sozialversicherungsbeiträgen erhält. Im 
Gegenzug dazu wird das Arbeitnehmerbruttoentgelt auf € 6,38 abgesenkt. Der Arbeitnehmer 
hat bei dieser Variante in allen Steuerklassen ein höheres Nettoentgelt (inkl. Zuschuss) als bei einem 
"normalem" Stundenlohn von € 7,70. 
 

Vergleichsberechnung: Haushaltsnahe Dienstleistungen 

 An-
Bruttolohn 

Personalkosten 
Für Kunden 

Öffentlicher Zu-
schuss 

Sozialversicherung 

Zuschuss 
Betriebskosten 

Zuschüsse  
Gesamt 

Dl-Agentur 
Ohne Zuschuss 

€ 7,70 € 17,5 – 19,00 0,00 0,00 0,00 

Schwarzarbeit 
 

€ 6,0 – 9,0 € 6,00 – 9,00 0,00 0,00 0,00 

Geringfügige 
Beschäftigung 

€ 7,70 € 11,85 0,00 0,00 0,00 

DL-Agentur mit 
SV-Zuschuss für AG/AN 

€ 6,38 € 13 – 13,5 € 370,8 Mio* 0,00 € 370,8 Mio 

DL-Agentur mit SV- u. 
Betriebskostenzuschuss 
von € 2,5 /DL-Stunde 

€ 6,38 € 10,5 – 11,5 € 370,8 Mio** € 250 Mio** € 620,8 Mio 

DL-Agentur mit SV- u. 
Betriebskostenzuschuss 

von € 3/DL-Stunde 

€ 6,38 € 10 – 11 € 370,8 Mio*** € 300 Mio*** € 670,8 Mio 

 
*     Annahme: 
• AN-Stundenlohn = € 6,38 bei 25 Arbeitsstunden/Woche (108,25 Std./Monat), 13 Mon.,  
• Gesamtbeitrag zur Sozialversicherung: 41,3 % 
• 100000 neu geschaffenen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse (Förderfälle). 
• ergibt: 6,38 X 108,25 X 13 = € 8978 davon 41,3% = € 3708 Zuschuss zur Sozialversicherung pro 

Förderfall. Bei 100000 Förderfällen beträgt der Zuschussbedarf € 370,8 Mio. Der durchschnittliche 
Zuschuss pro AN und Jahr beträgt bei 100000 Arbeitsverhältnissen € 3708 oder € 309 pro Monat. 
Anmerkung: Auch hier ist kritisch zu hinterfragen, ob bei einem Kundenpreis von € 13 – 13,5 die 
Nachfrage tatsächlich zu 100000 neuen Arbeitsplätzen führen kann.  

 
**   Annahme: 
• Je Arbeitnehmer können bei einer durchschnittlichen Arbeitswoche von 25 Stunden insgesamt 1000 

Stunden am Markt verkauft werden. Jede am Markt verkaufte Arbeitsstunde wird im Rahmen eines 
pauschalen Betriebskostenzuschusses mit € 2,5 gefördert. Pro Arbeitnehmer und Jahr ergibt sich 
somit ein Betriebskostenzuschuss von € 2500. 

• Bei 100000 neu geschaffenen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen ergibt sich 
somit ein Gesamtfördervolumen von € 250 Mio. 
Anmerkung: Der in diesem Modell errechnete Kundenpreis liegt mit € 10,5 – 11 tendenziell unter 
den AG-Kosten für geringfügig Beschäftigte und im günstigen Fall etwa zwei bis drei € über dem 
Schwarzmarktpreis. Der durchschnittliche Zuschuss pro AN und Jahr beträgt bei 100000 Arbeitsver-
hältnissen in dieser Variante € 6201 pro Jahr bzw. 517 € pro Monat. 
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*** Annahme: 
Diese Variante entspricht dem vorherigen Ansatz mit dem Unterschied, dass jede am Markt verkauf-
te Arbeitsstunde im Rahmen eines pauschalen Betriebskostenzuschusses mit € gefördert wird. Der 
gesamte Zuschuss inklusive der Zuschüsse zur Sozialversicherung beträgt somit € 670,8 Mio. Aller-
dings scheinen bei einem Marktpreis von € 10 – 11 noch mehr Reserven mobilisierbar als die schon 
im vorherigen Modell angenommenen 100000 Arbeitsplätze. Der durchschnittliche Zuschuss pro AN 
und Jahr beträgt bei 100000 Arbeitsverhältnissen in dieser Variante € 6708 bzw. 559 € pro Monat. 
 

Refinanzierung bei 100000 neu geschaffenen Arbeitsplätzen: 

Mehrwertsteuer Durchschnittlicher 
Kundenpreis/Std. 

Nettopreis/ 
Stunde 

MWST/ 
verkaufte Std. 

Durchschn. 
1000 Std/AN/a 

Einn. MWST bei 
100000 AN 

 € 10,5 € 9,05 € 1,45 € 1450 € 145 Mio 

 Betroffene Perso-
nen 

Durchschnittl. Transfer / Steuereinnahmen / a Einsp./Einnahmen 

Eingesparte SH* 25000 € 6000 € 150 Mio 
Eingesp. ALHI* 20000 € 5000 € 100 Mio 
Eingesp. ALG* 15000 € 8000 € 120 Mio 

Eing. Wohngeld* 20000 € 1000 € 20 Mio 
Lohnsteuern** 5000 € 1500 € 7,5 Mio 

Solidaritätszuschl. 5000 83 € 0,4 Mio 
Steuern aus Un-
ternehmerlohn/ 
Gewerbesteuern 

 
4000 

 
€ 5000 

 

€ 20 Mio 

Refinanzierung 
gesamt 

  € ca. 563 Mio*** 

 
*     Annahme: 
• Bei den hier insgesamt aufgeführten 80000 Personen/Förderfällen handelt es sich um einen großen 

Teil um Doppelbezieher staatlicher Transferleistungen. So können Arbeitslosengeld- und Arbeitslo-
senhilfebezieher sehr wohl auch Wohngeld oder ergänzende Sozialhilfe beziehen oder Sozialhilfebe-
zieher auch Wohngeld erhalten. Der Anteil der tatsächlichen Personen wird wohl eher bei 40000 – 
50000 liegen. Bei 50000 Beziehern von Transferleistungen (Gesamtsumme € 390 Mio) liegt der 
durchschnittliche Transfer aller Leistungen bei € 7800/a oder € 650 im Monat. Dies scheint mir eine 
realistische Größenordnung. Bei 40000 Beziehern von Transferleistungen liegt die durchschnittliche 
monatliche Transferleistung bei 813 €. 

 
**   Annahme: 
• Es ist davon auszugehen, dass ein großer Teil der Beschäftigungsverhältnisse auf Teilzeitbasis ab-

gewickelt werden (vorauss. überwiegend zwischen 20 und 30 Stunden/Woche). Hier werden vor-
aussichtlich insgesamt wenig Steuern anfallen. Das gleiche gilt für Familien mit Kindern, selbst dann, 
wenn 25-40 Stunden/Woche gearbeitet wird. Es muss insbesondere berücksichtigt werden, dass der 
An-Bruttolohn auf € 6,38 abgesenkt wurde. Nennenswerte Steuereinnahmen fallen somit gegebe-
nenfalls bei Alleinstehenden und/oder Vollzeitbeschäftigten sowie insbesondere in der Steuerklasse 
V an. Deshalb wird in diesem Modell davon ausgegangen, dass nur 5% der AN Lohnsteuern zahlen 
werden. Die jährlich angenommene Steuerlast von € 1500 ist für diesen Personenkreis als Durch-
schnittswert sicher nicht zu hoch abgesetzt. 
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*** Hierbei muss berücksichtigt werden, dass die (z. B. aus Steuereinnahmen aufgebrachten) Zuschüs-
se zu den Sozialversicherungsbeiträgen in voller Höhe den Zweigen der Sozialversiche-
rung wieder zufließen. Abzurechnen sind hier lediglich die Mindereinnahmen der Sozialversiche-
rung, die vor Inanspruchnahme von Dienstleistungsagenturen private Haushalte für geringfügig Be-
schäftigte aufgebracht haben. Wenn in diesem Modell beispielsweise 30000 Haushalte vor Inan-
spruchnahme von Dienstleistungsagenturen Haushaltshilfen im Durchschnitt mit 200 Stunden pro 
Jahr zu € 7,7 geringfügig beschäftigt hatten und dafür 22% Sozialversicherungsbeiträge gezahlt ha-
ben, entstehen dadurch Mindereinnahmen von etwa € 10 Mio. 
 

Fazit: 
Die Gesamtbetrachtung zeigt, dass selbst bei erheblich geringerem Einsparungspotential im Bereich der 
Transferleistungen und bei deutlich geringeren Steuereinnahmen dieses Modell in der Gesamtbetrach-
tung mindestens mehr oder weniger kostenneutral ist. Aller Voraussicht nach sind allerdings die Mehr-
einnahmen im Steuerbereich und die Minderausgaben bei den Transferleistungen in der Summe deutlich 
höher als die mit diesem Modell einer Dienstleistungsagentur verbundenen Kosten. Dies gilt insbesonde-
re auch, da die Zuschüsse zu den Sozialversicherungsbeiträgen in Höhe von ca. € 371 Mio. den Zweigen 
der Sozialversicherung fast vollständig wieder zufließen. 
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Anlage 7 
Nettolohnberechnung für den Arbeitnehmer 

 
Modell I: 
Vergleich Arbeitnehmerbrutto und Arbeitnehmernetto bei 15, 25 und 40 Stunden pro Woche 
in Steuerklasse I, III und V, Annahme: Arbeitnehmer mit einem Kind 
Arbeitnehmerbruttolohn = 7,70 € / Stunde 
Geringfügige Abweichungen sind möglich 
 

 
 

 AN-Brutto 
Stunde 

An-Brutto/Monat 
bei 15 St./Woche 

An-Brutto/Monat 
bei 25 St./Woche 

An-Brutto/Monat 
bei 40 St./Woche 

 Steuer-
Klasse 

€ 7,7 € 500 834 1334 

I  Stunde:  € 6,08 
Monat:   € 397 

Stunde:  € 6,08 
Monat:   € 661 

Stunde:  € 5,51 
Monat:   € 958 

II  Stunde:  € 6,08 
Monat:   € 397 

Stunde:  € 6,08 
Monat:   € 661 

Stunde:  € 5,78 
Monat:   € 1005 

III  
 

Stunde:  € 6,08 
Monat:   € 397 

Stunde:  € 6,08 
Monat:   € 661 

Stunde:  € 6,08 
Monat:   € 1058 

AN-Netto nach LSt,  
SolZ, Kirchensteuer, 
Renten-, Kranken-, 
Pflege- und Arbeits- 
losenversicherung  
 

(ca.-Werte) 
V  

 
Stunde:  € 4,71 
Monat:   € 307 

Stunde:  € 4,51 
Monat:   € 490 

Stunde:  € 3,93 
Monat:   € 684 

 
Modell II: 
Vergleich Arbeitnehmerbrutto und Arbeitnehmernetto bei 15, 25 und 40 Stunden pro Woche in Steuer-
klasse I, III und V, Annahme: Arbeitnehmer mit einem Kind 
Abgesenkter Arbeitnehmerbruttolohn auf 6,38 €, dafür steuerfreie Erstattung der Sozialver-
sicherungsbeiträge 
Geringfügige Abweichungen sind möglich 
 

 
 

 AN-
Brutto 
Stunde 

An-Brutto/Monat 
bei 15 St./Woche 

An-Brutto/Monat 
bei 25 St./Woche 

An-Brutto/Monat 
bei 40 St./Woche 

 Steuer-
Klasse 

€ 6,38 € 414 € 690 € 1104 

I  Stunde:           € 5,03 
Monat:            € 329 
Zuschuss SV:   € 85 
Summe netto:  €414 
Summe netto/St:  € 6,38 

Stunde:           € 5,03 
Monat:            € 547 
Zuschuss SV:   € 143 
Summe netto:  € 690 
Summe netto/St:  € 6,38 

Stunde:            € 5,03 
Monat:             € 830 
Zuschuss SV:    € 228 
Summe netto:   €1058 
Summe netto/St:    € 6,11 

II  Stunde:           € 5,03 
Monat:            € 329 
Zuschuss SV:   € 85  
Summe netto:  € 414 
Summe netto/St:  € 6,38 

Stunde:           € 5,03 
Monat:            € 547 
Zuschuss SV:   € 143 
Summe netto:  € 690 
Summe netto/St:  € 6,38 

Stunde:           € 5,02 
Monat:            € 873 
Zuschuss SV:   € 228 
Summe netto:  € 1101 
Summe netto/St:   € 636 

III  
 

Stunde:           € 5,03 
Monat:            € 329 
Zuschuss SV:   € 85 
Summe netto:  € 414 
Summe netto/St:  € 6,38 

Stunde:           € 503 
Monat:            € 547 
Zuschuss SV:   € 143 
Summe netto:  € 690 
Summe netto/St:  € 6,38 

Stunde:          € 5,03 
Monat:           € 876 
Zuschuss SV:  € 228 
Summe netto: €1104 
Summe netto/St:  € 6,38 

AN-Netto nach LSt,  
SolZ, Kirchensteuer, 
Renten-, Kranken-, 
Pflege- und Arbeits- 
losenversicherung  
 

(ca.-Werte) 

V  
 

Stunde:           € 3,94 
Monat:            € 257 
Zuschuss SV:   € 85 
Summe netto:  € 342 
Summe netto/St:  € 5,27 

Stunde:           € 3,77 
Monat:            € 410 
Zuschuss SV:   € 142 
Summe netto:  € 552 
Summe netto/St:  € 5,10 

Stunde:          € 3,38 
Monat:           € 588 
Zuschuss SV:  € 228 
Summe netto: € 816 
Summe netto/St:  € 4,72 
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ANLAGE 8:  Übersicht: Ergebnisse und Beispiele von Ansätzen hauswirtschaftlicher Dienstleistungspools/-agenturen 

 
 
 

Ergebnisse der bundes-
weiten Umfrage des IAT 

Homepower 
Erprobung der Bundesratsiniti-

ative RLP 
 

Bundesratsinitiative Rhein-
land-Pfalz 

Q-Rage/IDA hauswirt-
schaftliche Dienstleis-

tungsagentur 

Hauswirtschaftliches 
Serviceteam Erlangen 

NRW 
agil 

Unternehmen  
5 

Manpower, Niederlassung 
Mainz 

Zugelassene DL-Agenturen 
(Zulassung durch AA) 
und Privathaushalte6 

Ihre DienstleistungsAgentur 
/ Q-Rage 

Träger: Deutscher Haus-
frauenbund 
e.V.,Ortsverband Erlangen 
e.V. 

 

Rechtsform Diverse  GmbH Diverse k.a. e.V. Gewerkstatt gGmbH 
Steuerrechtliche 
Zuordnung 

• Zweckbetrieb / Wirtschafts-
betrieb 

 

• Wirtschaftsbetrieb 
 

• Wirtschaftsbetrieb, auch 
betriebswirtschaftlich abge-
grenzter Bereich mit separa-
ter Buchführung für den Be-
reich „Dienstleistungsagen-
tur (z.B. bei Unternehmen 
des Sozialsektors, Sozialsta-
tionen, privatgewerbliche 
ambulante Dienste ...) 

• / Privathaushalt 

• Wirtschaftsbetrieb 
 

• Wirtschaftsbetrieb 
 

• Zweckbetrieb 
 

Zielsetzung/en • Primär arbeitsmarktpoliti-
sche 7 Zielsetzung / Ziel-
gruppenbezug 
o Beschäftigung 
o Qualifizierung 

 

• Primär beschäftigungspoliti-
sche8 Zielsetzung, aber auch 
arbeitsmarktpolitischer Ziel-
gruppenbezug 
o Beschäftigung 

  

• Primär beschäftigungspoliti-
sche Zielsetzung, aber auch 
arbeitsmarktpolitischer Ziel-
gruppenbezug 
o Beschäftigung 

  

• Primär arbeitsmarktpoliti-
sche Zielsetzung / Ziel-
gruppenbezug 
o Beschäftigung 
o Qualifizierung 

 

• Primär arbeitsmarktpoliti-
sche Zielsetzung / Ziel-
gruppenbezug, aber auch 
zielgruppenoffen 
o Beschäftigung 
o Qualifizierung 

 

• Beschäftigungsförderung  
•  Qualifizierung 
 
 

Dienstleistungs- 
inhalte 

• Hauswirtschaftliche Dienst-
leistungen i.e.S. 
o Reinigung 
o Bügeln 
o Kochen 

• Erweiterte Dienstleistungen 
o Gartenarbeit 
o Botengänge 
o Kinderbetreuung 

 

• Durch Haushaltshilfen  
o Reinigung 
o Bügeln 
o Kochen 
o Einkaufen 
o ... 

• Durch Hauswirtschafterinnen  
o Haushaltsorganisation 
o Betreuung von Kindern/ 
    Älteren 
o Hochwertige Pflege 
o Organisation/Bewirtung 

von Festen 
o .... 

 

Hauswirtschaftliche Tätigkei-
ten: 
• alle Verrichtungen im Sinne 

der Ausbildungsverordnung 
Hauswirtschaf-
ter/Hauswirtschafterin vom 
30. Juni 1999 (BgBI. I S. 
1495),  

• insbesondere die in § 4Abs. 
1 Nr. 4 der Ausbildungsver-
ordnung aufgeführten Ver-
sorgungsleistungen sowie 
Betreuungsleistungen für 
Hilfebedürftige, insbesonde-
re Kinder und alte, behinder-
te und pflegebedürftige 
Menschen. Grund- und be-
handlungspflegerische Leis-
tungen zählen nicht zu den 
zulagefähigen hauswirt-
schaftlichen Tätigkeiten.  

 

Hauswirtschaftliche Dienst-
leistungen 

o Reinigung 
o Bügeln 
o Kochen 
o Einkaufen 

 Organisation/ 
 Bewirtung von Festen 

o .... 
 

Hauswirtschaftliche Tätig-
keiten 
• Durch Haushaltshilfen  

o Reinigung 
o Bügeln 
o Kochen 
o Einkaufen 
o ... 

• Durch Hauswirtschafterin-
nen  
o Haushaltsorganisation 

Betreuung von  
Kindern/ 

o Älteren 
o Hochwertige Pflege 
o Organisati-

on/Bewirtung von 
Festen 

o .... 
 

Hauswirtschaftliche Tätig-
keiten 

o Reinigung 
o Bügeln 
o Kochen 
o Einkaufen 
o Botengänge 

 

                                           
5
 Siehe Literaturangabe Fußnote 2 

6 Entwurf eines Gesetzes zur Beschäftigungsförderung in Privathaushalten des Landes Rheinland-Pfalz vom 28.11.01, Bundesrat-Drucksache 1016/01, dieser Vorschlag ähnelt in vielem dem dänischen Ansatz  
„HOMESERVICE“ 
7 Hiermit ist gemeint, dass es bei den meisten Projekten um die (Re)Integration von – teilweise besonderen – Zielgruppen der Arbeitsmarktpolitik geht. Da die meisten Dienstleistungsagenturen und/oder –pools 
über arbeitsmarktpolitische Programme gefördert wurden, ist dies auch nicht verwunderlich. Bezugspunkt der arbeitsmarktpolitischen Orientierung ist dabei die – Senkung der - Arbeitslosenquote. 
8 Mit beschäftigungspolitischer Zielsetzung soll ausgedrückt werden, dass es nicht nur um die (Re)Integration von Zielgruppen der Arbeitsmarktpolitik geht, sondern um die generelle Erweiterung von Beschäfti-
gungsmöglichkeiten, u.a. durch Überführung von Schwarzarbeit in sozialversicherungspflichtige oder zumindest geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, durch Mobilisierung der Stillen Reserve etc. Bezugspunkt ist 
daher  die – Steigerung der – Erwerbsquote. 
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ANLAGE 8:  Übersicht: Ergebnisse und Beispiele von Ansätzen hauswirtschaftlicher Dienstleistungspools/-agenturen 

 
 
 

Ergebnisse der bundes-
weiten Umfrage des IAT 

Homepower 
Erprobung der Bundesratsiniti-

ative RLP 
 

Bundesratsinitiative Rhein-
land-Pfalz 

Q-Rage/IDA hauswirt-
schaftliche Dienstleis-

tungsagentur 

Hauswirtschaftliches 
Serviceteam Erlangen 

NRW 
agil 

Arbeitnehmer 
(ehem Status) 

• Überwiegend Frauen Ar-
beitsmarktpolitische Ziel-
gruppen 
o (Langzeit)Arbeitslose 
o SozialhilfebezieherInnen 
o Berufsrückkehrerinnen 

• Wenig Modelle ohne Ziel-
gruppenorientierung 

• Vielfach zusätzliche Einar-
beitungszuschüsse 

 

• keine genauen Angaben,  
  aber:  
• Beschäftigte können ggf. 

Leistungen des Mainzer Mo-
dells in Anspruch nehmen, 
d.h. Zuschüsse zu den Sozi-
alversicherungsbeiträgen, 
Zuschlag zum Kindergeld 

 

• DL-Agentur:  
Ausschließlich SV-
Versicherte Arbeitnehmer, 
d.h. keine geringfügig Be-
schäftigten 

• Privathaushalt 
Sv-versichert oder geringfü-
gig beschäftigt 

 

• Überwiegend Frauen 
Arbeitsmarktpolitische 
Zielgruppen 
o (Langzeit)Arbeitslose 
o SozialhilfebezieherIn-

nen 
o Berufsrückkehrerin-

nen 
 

• Frauen, auch aus Ziel-
gruppen 
o (Langzeit)Arbeitslose 
o SozialhilfebezieherIn-

nen 
o Berufsrückkehrerinnen 

• Hauswirtschaftliche Fach-
kräfte 

• Sonstige 
 

• Keine  Zentrierung auf 
Zielgruppen 

• Befr. Verträge 
 

Arbeitszeit • 88% sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt (745 
Personen), überwiegend in 
Teilzeit 

• bei geförderten Modellen 
war der Anteil der SV-
Beschäftigten höher als bei 
Modellen/Pools ohne Förde-
rung 

• 12% geringfügig Beschäftigt 
(102 Personen) 

 

• Sozialversicherungspflichtig 
in Voll- und Teilzeit 

 

• Vollzeit- / Teilzeit 
 

• Vollzeit/Teilzeit 
 

 • 70-173 Stunden/Monat, 
überwiegend Teilzeit 

 

Qualifikation • ca. die Hälfte ohne Berufs-
abschluss 

 
 

• Hauswirtschafterinnen 
• Helferin der Hauswirtschaft 
• ... 
 

 • Gering Qualifizierte, 
wenig Berufserfahrung.  

 

• Hauswirtschafterinnen 
• Helferin der Hauswirt-

schaft 
• Ungelernte 
 

• Drei Viertel verfügten 
über Erfahrungen im 
hausw. Bereich 

 

Training • 85% der Unternehmen 
qualifizieren die Beschäftig-
ten 

• 47% qualifizieren vor und 
während der Beschäftigung 

• 41% nur beschäftigungsbe-
gleitend 

• ca. 12% vor Arbeitseinsatz 
• Qualifizierungsdauer mit 

Projektförderung durch-
schnittlich 14,4 Wochen 
Qualifizierung 

• ohne Projektförderung 3 
Wochen 

• Oft Förderung der Qualifi-
zierungen durch die BA oder 
andere Förderprogramme 

 

k.a. k.a. • Qualifizierungsprogramm 
 
• 20% der Arbeitszeit 
 

• Teils über AA vorab, teils 
begleitend 

 

• Ja, insbesondere vorab 
• Finanziert über ProRe-

gio, AQUA 
 

Beschäftigte 
insgesamt 

Bei 62 Projekten: 847 
Durchschnitt: ca. 14 

• Feste MitarbeiterInnen im 
Mai 2002: 9 

• BewerberInnenpool 
 

k.A. • Q-Rage: 11,25 
 

• 20 
 

• 35 (Ende 2000)  
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ANLAGE 8:  Übersicht: Ergebnisse und Beispiele von Ansätzen hauswirtschaftlicher Dienstleistungspools/-agenturen 

 
 
 

Ergebnisse der bundes-
weiten Umfrage des IAT 

Homepower 
Erprobung der Bundesratsiniti-

ative RLP 
 

Bundesratsinitiative Rhein-
land-Pfalz 

Q-Rage/IDA hauswirt-
schaftliche Dienstleis-

tungsagentur 

Hauswirtschaftliches 
Serviceteam Erlangen 

NRW 
agil 

Anzahl operativ 
Beschäftigte 
 

Insgesamt bei 62 Proj.: 647 
Personen 
Durchschnitt: 11,5 Personen 
 

k.A. k.A. • 10 
 

• 17 
 

• 31 
 

Anzahl im O-
verhead Beschäf-
tigte 

• 200 Personen (122 Vollzeit-
stellen) bei 62 Projek-
ten/Unternehmen 

• = 2,1 Stelle pro Unterneh-
men 

• ohne Förderung: 1,57 
Stellen 

• mit Förderung: 2, 2 Stellen 
• nur 52% beschäftigen hier 

eine Hauswirtschafterin 
• 84% eine Projektleitung 
• Verhältnis Operatives Per-

sonal:Overhead=6,3:1 
(Durchschnitt)  

 

k.A. k.A. • 1,25 
• Verhältnis operatives 

Personal zu Overheadper-
sonal: 8:1 

 

• 3 
 

• 3 (Vollzeit)  
 

Preise und Kos-
ten 

      

Kundenpreis • Durchschnitt: 23,26 DM 
netto 
27 DM brutto 

• Durchschnitt gefördert: 
22,56 DM netto 
26,20 DM brutto 

• Durchschnitt ungefördert: 
25,24 DM netto 
29,30 DM brutto 

• Zzgl. Fahrtkostenpauschale 
von ca. 7 DM (Durchschnitt) 

 

• Zwischen 8,50 € und 12,00 € 
• Bruttorechnungsbetrag: 17 

bis 24 € 
 

• 50% des Rechnungsbe-
trags(brutto)  

• Förderung bis zu 300€ pro 
Monat 

 

• Feste Stundensätze, nach 
Kunden differenziert 

• Anfahrtpauschale 
• Erreichbarer Stundensatz  
   29 DM(brutto) 
   25 DM (netto) 

• 37,70 DM brutto/Stunde 
• Fahrtkostenpauschale 5 

DM plus MwSt 
 

• Bei Projektstart:  
  25.50 DM (brutto) 
  Fahrtkostenpauschale 
10 DM 
• Ende 2000:  
  27,00 DM (brutto) 
  F-pauschale: 13,50 DM 

AN-Brutto • Bei Förderung: 15,50 DM / 
Std brutto (Durchschnitt) 

• Ohne Förderung: 14,90 DM 
brutto 
(Durchschnitt) 

• Spanne von 8 DM – 26 DM 
 

Zwischen 7,50 € und 11,00 € • Max. 14 €/Stunde (in 2002)  
 

• Personalkosten:  
   525.000 TDM /Jahr 

• AN-Brutto:  
13,67 DM/Stunde (unge-
lernte) bis 25,82 DM 
Stundenbrutto (Hauswirt-
schaftsmeisterin) 

• 14,20 DM 
 

AG-SV • Pauschal 22% und/oder ca. 
21,64% 

 

• Pauschal 22% und/oder ca. 
21,64% 

 

• Pauschal 22% und/oder ca. 
21,64% 

 

• SV 
 

• SV 
 

• Ja 
 

Sonst. (13. Ge-
halt, Fahrtkos-
ten, VWL) 

• Weihnachtsgeld, Urlaub, 
Krankheit  

• Auslastungsgrad 
... 

• Weihnachtsgeld, Urlaub, 
Krankheit 

• Fahrtkostenzuschuss 
• VWL 
• Teilweise Essensgeld 

 • Auslastung 90% 
 

 • Weihnachtsgeld 
• Arbeitskleidung 
• Fahrkostenzuschuss 
 

MwSt. • 0%, 7%, 16% 
• Arbeitsförderungsgesell-

schaft, Wohlfahrtverbände 
haben teilweise keine MwSt 
oder reduzierten Satz erho-
ben 

 

• 16% • Bei Agentur: 16%, aller-
dings ohne gesonderten 
Ausweis 

 

• 16% 
 

• 16% 
 

• 7% 
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Ergebnisse der bundes-
weiten Umfrage des IAT 

Homepower 
Erprobung der Bundesratsiniti-

ative RLP 
 

Bundesratsinitiative Rhein-
land-Pfalz 

Q-Rage/IDA hauswirt-
schaftliche Dienstleis-

tungsagentur 

Hauswirtschaftliches 
Serviceteam Erlangen 

NRW 
agil 

Sonst. Fixkosten Sachkosten ... / k.A. k.A.  • Miete und Sachkosten:  
   78000 DM 
 

k.a. k.A. 

Kunden/-zahl • Durchschnittlich 64 Privat-
haushalte 

• Besondere Privathaushalte 
(Bedürftigkeit) nicht priori-
tär 

• Spanne: 2 – 533 
• Hälfte der Projekte hat bis 

zu 40 Kundinnen, hiervon 
mehrheitlich bis zu 20 

• Pro MitarbeiterIn 4,6  
• 52 % der Projekte bieten Dl 

auch im gewerblichen Be-
reich an 

• 36% für öffentliche und 
soziale Einrichtungen 

• Mai 2002: 41 
 

 • Q-Rage: 80 regelmäßige, 
200 unregelmäßige 
Haushalte als Kunden 

• IDA: 60 Haushalte, Be-
triebe, Praxen, sozialer 
Organisationen 

 

 • Insgesamt 479 / Ende 
2000: ca. 210 

 

Förderung Bund, Land, Kommune, EU Verknüpfung von DL-Agentur 
und Zeitarbeit 

Förderung durch Land 

Bundesförderung, Ausführung 
durch die BA 

k.A. Land/Eu 
Bayrischer Arbeitsmarktfond 

Land/EU 

Förderart • I.d.R. Projektförderung als 
Anschubfinanzierung 

• Förderung der Overhead-
kosten 

• Lohnkostenzuschüsse 
 

• Projektförderung 
• Direkte Hauswirtschaftszula-

ge, die nicht zu Einkünften 
im Sinne des EkstG zählt 

• Leistungsgesetz, d.h. jeder 
Haushalt hat Anspruch (auch 
Rentner ...)  

 

• Projektförderung 
 

• Projektförderung • Projektförderung 
 

Fördersatz/-höhe k.A. • 50% des Bruttorechnungsbe-
trags (tatsächliche Kos-
ten=Lohnkosten, Lohnne-
benkosten, Overheadkosten 
und Mehrwertsteuer), max, 
300€ im Monat 

 

• DL-Agentur: 50% des Brut-
torechnungsbetrags 

• Privathaushalt: 50% der 
Bruttovergütung bei SV-
Beschäftigten;  

• 30% der Bruttovergütung 
bei geringfügiger Beschäfti-
gung 

 

  • 1,445 Mio. DM 
 

Wirtschaftlich-
keit 

• IAT-Annahme: Kundenpreis 
muss mindestens doppelt so 
hoch wie Bruttolohn sein, 
um personalkostendeckend 
(d.h. ohne Betriebs- und 
Managementkosten) zu 
wirtschaften 

• Projekte erreichen im 
Schnitt aber nur eine Rela-
tion von ca.1,5 

• D.h. sie arbeiten nicht 
personalkostendeckend9 

 

k.A. • Bei 10000 Fällen (9000 
geringfügig Beschäftigte und 
1000 SV-Beschäftigte) 
enstehen Kosten von grob 7 
Mio. € pro Jahr. Demgegen-
über stehen Einnahmen aus 
der Lohn- und Umsatzsteuer 
in Höhe von 1,8 Mio Euro 
und Einnahmen bei den So-
zialversicherungen in Höhe 
von etwa 4,9 Mio. €. 

• Rechnerisch trägt sich die 
Förderung im Resultat bis 
auf 300000 € fast selbst. 
d.h. das Defizit / die tatsäch-
liche Subvention beträgt pro 
Fall ca. 30 € pro Jahr  

• Betriebsergebnis Q-Rage 
bei 11,25 MA:  

    -174.206.25 

• 37,70 DM Brutto plus 
Fahrtkostenpauschale sind 
nicht kostendeckend bei 
obiger Konstellation.  

• Kostendeckung durch 
mehr Stunden und mehr 
MA, aber gleichem Be-
stand an Overhead, d.h. 
durch Verbesserung der 
Relationen: Umsatz und 
operativem Personal und 
Overhead 

 

• Umsatzerlös insgesamt 
1,55 Mio. DM 

• Personalkosten Service-
kräfte (o. Overhead): 1, 
6 Mio. DM 

• Deckungsgrad der 
Gesamtkosten Ende 
2000: 81% 

 

 
                                           
9 Kann gemindert werden, wenn z.B. Lohnkostenzuschüsse gewährt werden oder Fahrtkostenpauschalen als Einnahme hinzukommen. 




